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Allgemeine	Geschäftsbedingungen	(AGB)	der	
HELVETIX	Consulting	GmbH	
1 Geltungsbereich 
Diese	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	(nachfolgend	„AGB“)	gelten	für	den	Geschäfts-
bereich	der	HELVETIX	Consulting	GmbH,	Bruggerstrasse	56A,	5400	Baden,	(nachfolgend	
„HELVETIX“).	Für	ein	von	HELVETIX	vertriebenes	Produkt	bzw.	Dienstleistung	beste-
hende	Sonderbestimmungen	(z.B.	unbefristete	oder	befristete	Lizenzen/Nutzungsbestim-
mungen	für	Software,	Bedingungen	für	Wartungs-	oder	Supportdienstleistungen)	gehen	
den	vorliegenden	AGB	vor,	insoweit	sie	inhaltlich	von	den	AGB	abweichen.	
	
Entgegenstehende	Geschäftsbedingungen	des	Kunden	werden	auch	ohne	ausdrücklichen	
Widerspruch	selbst	im	Falle	der	Lieferung	nicht	Vertragsbestandteil.	Jede	Änderung,	Ab-
weichung	oder	Ergänzung	dieser	AGB	bedarf	der	Schriftform;	es	bestehen	keine	mündli-
chen	Nebenabreden.	Dies	gilt	auch	für	jeden	Vertrag,	der	auf	Grundlage	der	vorliegenden	
AGB	geschlossen	wurde,	sofern	er	keine	andere	Form	der	Schriftform	gleichstellt.	
	
HELVETIX	behält	sich	vor,	diese	AGB	ohne	weiteres	jederzeit	mit	Wirkung	für	alle	künftig	
darauf	basierenden	Vertragsabschlüsse	zu	ändern.	Mit	Wirkung	hinsichtlich	bestehender	
Vertragsverhältnisse	ist	HELVETIX	zudem	berechtigt,	diese	AGB	zu	ändern,	indem	sie	den	
betreffenden	Kunden	im	Einzelnen	schriftlich	über	die	Änderung	informiert.	Die	Ände-
rungen	treten	einen	Monat	nach	Mitteilung	in	Kraft.	Erfolgen	die	Änderungen	zuunguns-
ten	des	Kunden,	kann	dieser	den	Vertrag	binnen	eines	Monats	nach	Zugang	der	Ände-
rungsmitteilung	kündigen.	Kündigt	der	Kunde	nicht,	wird	die	Änderung	ihm	gegenüber	
mit	Ablauf	der	Monatsfrist	wirksam.	
	
Diese	AGB	gelten	für	die	obengenannten	Bereiche	sowie	die	weiteren	Dienstleistungen,	
welche	HELVETIX	direkt	und	indirekt	gegenüber	dem	Kunden	erbringt.	

2 Angebot und Vertragsabschluss 
Angebote	von	HELVETIX	sind	–	insbesondere	hinsichtlich	der	Beschaffenheit	und	Verfüg-
barkeit	der	Hauptleistung,	Preise,	Menge,	Lieferfrist,	Liefermöglichkeiten	und	Nebenleis-
tungen	–	unverbindlich.	Insbesondere	sind	Änderungen	in	Design,	Technik	und	Funkti-
onsweise	sowie	Irrtum	bei	Beschrieb,	Abbildung	und	Preisangabe	vorbehalten.	Ein	Ver-
trag	kommt	erst	durch	die	schriftliche	Auftragsbestätigung	und/	oder	durch	Zusenden	
der	Ware	und/	oder	durch	Auftragsausführung	durch	HELVETIX	zustande	und	richtet	
sich	ausschließlich	nach	deren	Inhalt.	Explizit	anders	lautende	Regelungen	von	HELVETIX	
zum	Vertragsabschluss	–	etwa	in	Offerten	oder	Bestellscheinen	–	gehen	vor.	
	
Ein	automatisch	generiertes	E-Mail,	welches	lediglich	den	Empfang	einer	Bestellung	be-
stätigt,	stellt	keine	Auftragsbestätigung	dar.	Mangels	anders	lautender	Angaben	sind	
schriftliche	Offerten	von	HELVETIX	30	Tage	lang	gültig.	Jede	Übernahme	von	Garantien	
oder	Zusicherung	von	Eigenschaften	zugunsten	des	Kunden	bedarf	der	schriftlichen	Be-
stätigung	durch	HELVETIX.	Telefonische	Absprachen	sind	nur	verbindlich,	wenn	sie	
schriftlich	bestätigt	werden.	Der	Umfang	der	von	HELVETIX	zu	erbringenden	Leistungen	
wird	allein	durch	schriftliche	Verträge	festgelegt.	Aufgrund	rechtlicher	oder	technischer	
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Normen	zwingend	notwendige	Abweichungen	von	den	Angebotsunterlagen	bzw.	von	der	
Auftragsbestätigung	sind	im	Hinblick	auf	die	Leistungserfüllung	vorbehalten.	

3 Installation, Schulung und Beratung 
Der	Kunde	ist	für	die	ordnungsgemässe	Installation,	die	Inbetriebnahme	und	den	Unter-
halt	gelieferter	Software	selbst	verantwortlich.	Sowohl	die	Installation	durch	HELVETIX	
als	auch	Schulung	und	Einweisung	des	Kunden	oder	seiner	Bedienungskräfte	(Endnutzer)	
in	die	Bedienung	der	gelieferten	Software	gehören	nicht	zum	Leistungsumfang.	Diese	
Leistungen	erfolgen	nur	aufgrund	einer	entsprechenden	Vereinbarung	und	werden	ge-
sondert	berechnet.	Sofern	HELVETIX	Schulungs-,	Beratungs-	oder	Installationsleistungen	
erbringt,	hat	der	Kunde	dafür	zu	sorgen,	dass	die	erforderlichen	kundenseitigen	Voraus-
setzungen	erfüllt	sind,	insbesondere	die	erforderlichen	Räumlichkeiten	und	Infrastruktur,	
Unterlagen	und	Personal	bereitgestellt	sind.	
	
Erfüllt	der	Kunde	seine	Mitwirkungspflichten	nicht	ordnungsgemäss,	so	verlängern	sich	
die	vertraglich	vereinbarten	Ausführungsfristen	von	HELVETIX	angemessen.	HELVETIX	
kann	den	durch	die	Verzögerung	verursachten	Mehraufwand	insbesondere	für	die	verlän-
gerte	Bereitstellung	des	eigenen	Personals	oder	der	eigenen	Sachmittel	in	Rechnung	stel-
len.	Auskünfte	bedürfen	der	schriftlichen	Bestätigung.	

4 Leistungsvoraussetzungen und Erfüllung 
Soweit	nicht	anders	geregelt,	entstehen	Erfüllungsansprüche	des	Kunden	erst	mit	voll-
ständiger	Bezahlung	des	vertraglich	festgelegten	Entgelts.	Insbesondere	entstehen	Nut-
zungsrechte	an	Software	unabhängig	von	deren	Freischaltung	per	Lizenzschlüssel	erst	
mit	vollständiger	Bezahlung	der	Lizenzgebühr,	sofern	keine	anderen	Abreden	bestehen.	
Bestellte	Produkte	bzw.	angeforderte	Leistungen	werden	ausschliesslich	an	Adressen	in	
der	Schweiz	oder	Liechtenstein	versandt	bzw.	erbracht.	Alle	Lieferungen	erfolgen	auf	
Kosten	und	Gefahr	des	Kunden.	HELVETIX	ist	berechtigt,	sich	zur	Erfüllung	der	von	ihr	
geschuldeten	Leistungen	der	Hilfe	Dritter	zu	bedienen.	HELVETIX	ist	in	zumutbarem	Um-
fang	zu	Teillieferungen	und	Teilleistungen	berechtigt.	
	
Zu	Test-	oder	Demozwecken	gelieferte	Produkte	(Hardware,	Software,	Datenträger,	Un-
terlagen	etc.)	bleiben	Eigentum	von	HELVETIX.	HELVETIX	behält	sich	vor,	Software	so	
auszurüsten,	dass	die	Programme	nach	Ablauf	der	vereinbarten	Testdauer	nicht	mehr	
voll	einsatzfähig	sind.	Der	Kunde	kann	hieraus	keinerlei	Ansprüche	herleiten.	Bei	erneu-
ter	Anforderung	eines	Datenträgers	oder	Produkt	begleitender	Unterlagen	(CD-ROM,	
DVD,	Handbuch	usw.)	sowie	beim	Umtausch/Rücksendung	von	Waren	ist	HELVETIX	zur	
Erhebung	einer	Bearbeitungsgebühr	berechtigt.	Umbuchungen	und	Annullationen	von	
durch	den	Kunden	bei	HELVETIX	reservierten	Leistungen	bedürfen	in	jedem	Fall	der	
Schriftform	und	erhalten	rechtliche	Gültigkeit	erst	durch	eine	schriftliche	Rückbestäti-
gung	durch	HELVETIX.	
	
HELVETIX	ist	zur	Verrechnung	einer	Umtriebs-	oder	Annullationskostenentschädigung	
(bei	Standardschulungen	bis	8	Arbeitstage	vor	Kursbeginn	25%,	4	–	7	Arbeitstage	vor	
Kursbeginn	50%	und	0	–	3	Arbeitstage	vor	Kursbeginn	100%	des	Kursgeldes)	berechtigt.	
Bereits	vorgenommene	Abklärungen	und	Vorbereitungen	werden	in	Rechnung	gestellt.	
HELVETIX	behält	sich	vor,	Standardschulungen	mangels	genügender	Anmeldungen	
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kurzfristig	zu	verschieben	oder	abzusagen.	Kommt	ein	Kunde	mit	der	Annahme	bestellter	
Ware	in	Verzug,	so	ist	HELVETIX	nach	Setzung	einer	angemessenen	Nachfrist	von	höchs-
tens	14	Tagen	berechtigt,	vom	Vertrag	zurückzutreten	und	Schadensersatz	zu	verlangen.	
Verlangt	HELVETIX	Schadensersatz,	so	beträgt	dieser	30%	des	Auftragswertes,	wenn	
nicht	der	Kunde	einen	geringeren	oder	HELVETIX	einen	höheren	Schaden	nachweist.	

5 Lieferfrist 
HELVETIX	ist	ausschliesslich	an	schriftlich	vereinbarte	Liefertermine	gebunden.	Auftrags-
änderungen	haben	–	sofern	nicht	anders	vereinbart	–	die	Aufhebung	der	zuvor	festgeleg-
ten	Termine	und	Fristen	zu	Folge.	Liefer-	und	Leistungsfristen	verlängern	sich	angemes-
sen	im	Falle	höherer	Gewalt	und	aller	sonst	von	HELVETIX	nicht	zu	vertretender	Hinder-
nisse,	welche	auf	die	Lieferung	oder	Leistung	von	erheblichem	Einfluss	sind,	insbeson-
dere	bei	Streik	und	Aussperrung	bei	HELVETIX,	ihren	Lieferanten	oder	deren	Unterliefe-
ranten.	

6 Preise 
Die	Preise	verstehen	sich	netto	in	Schweizer	Franken,	exklusiv	Mehrwertsteuer,	Verpa-
ckungs-	und	Frachtspesen.	Lieferungen	und	Leistungen,	für	die	zum	Zeitpunkt	ihrer	Be-
stellung	kein	Preis	vereinbart	wurde,	werden	zu	den	am	Tage	des	Vertragsabschlusses	
gültigen	Listenpreisen	bzw.	nach	Aufwand	zu	den	geltenden	Ansätzen	berechnet.	Schu-
lungs-	und	Installations-	und	andere	Dienstleistungen	werden,	soweit	kein	Festpreis	und	
keine	Rabatte	vereinbart	wurden,	nach	der	bei	Auftragsannahme	jeweils	gültigen	Preis-
liste	berechnet.		
	
HELVETIX	ist	an	die	angegebenen	Preise	nicht	gebunden,	wenn	eine	längere	Lieferfrist	als	
vier	Monate	ab	Vertragsabschluss	vereinbart	ist.	In	diesem	Fall	werden	die	im	Zeitpunkt	
der	Lieferung	gültigen	Preise	berechnet.	Eventuelle	Rückerstattungsansprüche	des	Kun-
den,	z.	B.	aufgrund	von	Überzahlungen,	Doppelzahlungen,	etc.,	werden	dem	Rechnungs-
konto	des	Kunden	gutgeschrieben	und	soweit	möglich	mit	der	nächsten	fälligen	Forde-
rung	verrechnet.	

7 Zahlung 
Soweit	nichts	Abweichendes	vereinbart	ist,	sind	Zahlungen	innert	10	Tagen	nach	Rech-
nungsstellung	und	ohne	jeden	Abzug	zu	leisten.	Bei	Nichteinhaltung	dieser	Frist	kommt	
der	Kunde	ohne	weiteres	–	insbesondere	ohne	Mahnung	-	in	Verzug.	Bei	Zahlungsverzug	
des	Kunden	ist	HELVETIX	berechtigt,	Verzugszinsen	in	Höhe	von	8%	über	Basiszinssatz	
zu	verlangen,	sofern	nicht	der	Kunde	einen	geringeren	Schaden	oder	HELVETIX	einen	hö-
heren	Schaden	nachweist.	Bei	Zahlungsverzug	des	Kunden	ist	HELVETIX	nach	Setzung	ei-
ner	angemessenen	Nachfrist	von	höchstens	14	Tagen	berechtigt,	vom	Vertrag	zurückzu-
treten	und	Schadensersatz	zu	verlangen.	Verlangt	HELVETIX	Schadensersatz,	so	beträgt	
dieser	30%	des	Auftragswertes,	wenn	nicht	der	Kunde	einen	geringeren	oder	HELVETIX	
einen	höheren	Schaden	nachweist.	
	
Der	Kunde	darf	nur	mit	unbestrittenen	oder	rechtskräftigen	Forderungen	aufrechnen	
bzw.	diese	mit	Forderungen	von	HELVETIX	verrechnen.	Zurückbehaltungsrechte	darf	der	
Kunde	nur	ausüben,	wenn	sein	Gegenanspruch	unbestritten	oder	rechtskräftig	festge-
stellt	ist.	Schuldet	der	Kunde	HELVETIX	mehrere	Zahlungen	gleichzeitig,	wird	–	sofern	
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der	Kunde	keine	Tilgungsbestimmung	getroffen	hat	–	zunächst	die	fällige	Schuld,	unter	
mehreren	fälligen	Schulden	die	jeweils	ältere	Schuld	getilgt.	HELVETIX	behält	sich	vor,	
Lieferungen	und	Leistungen	nur	nach	Vorauszahlung	seitens	des	Kunden	zu	erbringen.	
HELVETIX	steht	es	jederzeit	frei,	bestimmte	Zahlungsarten	zuzulassen	oder	auszuschlies-
sen.	

8 Pflichten von HELVETIX 
8.1 Dienstleistungserbringung 
Vorbehaltlich	anderslautender	Vereinbarung,	erfüllt	HELVETIX	seine	Verpflichtung	durch	
Erbringung	der	vereinbarten	Dienstleistung.	Für	Dienstleistungen	gilt	der	Sitz	von	HEL-
VETIX	als	Erfüllungsort,	es	sei	denn	es	werden	anderweitige	Bestimmungen	getroffen.	
	
8.2 Hilfspersonen 
Die	Parteien	haben	das	ausdrückliche	Recht,	zur	Erledigung	ihrer	vertragsgemässen	
Pflichten	Hilfspersonen	beizuziehen.	Sie	haben	sicherzustellen,	dass	der	Beizug	der	Hilfs-
person	unter	Einhaltung	aller	zwingenden	gesetzlichen	Bestimmungen	und	allfälliger	Ge-
samtarbeitsverträge	erfolgt.	

9 Pflichten des Kunden 
9.1 Ausübung der Nutzungsrechte 
Der	Kunde	ist	verpflichtet,	die	Nutzungsrechte	lediglich	im	gewährten	Umfang	auszuüben.	
Der	Kunde	ist	für	die	sichere	Aufbewahrung	seiner	Zugangsdaten	und	Passwörter	vollum-
fänglich	verantwortlich.	Für	den	Inhalt	der	erfassten	Daten	und	Informationen	ist	der	
Kunde	selbst	verantwortlich.	
	
Der	Kunde	ist	verpflichtet	sämtliche	Vorkehrungen,	welche	zur	Erbringung	der	Dienst-
leistung	durch	HELVETIX	erforderlich	sind,	umgehend	vorzunehmen.	Der	Kunde	hat	die	
Vorkehrungen	am	vereinbarten	Ort	zur	vereinbarten	Zeit	und	im	vereinbarten	Mass	vor-
zunehmen.	Je	nach	Umständen	gehört	dazu	das	Erbringen	geeigneter	Informationen	und	
Unterlagen	an	HELVETIX.	
	
Der	Kunde	bestätigt	mit	dem	Akzeptieren	der	vorliegenden	AGB	zudem,	dass	er	über	eine	
unbeschränkte	Handlungsfähigkeit	verfügt	und	volljährig	ist.	Der	Kunde	erklärt	ausdrück-
lich,	dass	sämtliche	gemachten	Angaben	der	Wahrheit	entsprechen,	aktuell	sind	und	mit	
den	Rechten	Dritter,	den	guten	Sitten	und	dem	Gesetz	in	Übereinstimmung	sind.	
	
9.2 Mitwirkungspflichten 
Der	Kunde	ist	verpflichtet	sämtliche	Vorkehrungen,	welche	zur	Erbringung	der	Dienst-
leistung	durch	HELVETIX	erforderlich	sind,	umgehend	vorzunehmen.	Der	Kunde	hat	die	
Vorkehrungen	am	vereinbarten	Ort	zur	vereinbarten	Zeit	und	im	vereinbarten	Mass	vor-
zunehmen.	Je	nach	Umständen	gehört	dazu	das	Erbringen	geeigneter	Informationen	und	
Unterlagen	für	HELVETIX.	
	
Des	Weiteren	ist	der	Kunde	zur	umfassenden	und	prompten	Mitwirkung	verpflichtet.	Er	
hat	HELVETIX	jegliche	im	Zusammenhang	mit	der	Dienstleistungserbringung	erforderli-
chen	Unterlagen	unaufgefordert,	vollständig	und	inhaltlich	korrekt	zu	Übergeben.	
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HELVETIX	geht	davon	aus,	dass	die	gelieferten	Informationen	und	Unterlagen	richtig	und	
vollständig	sind	sowie	den	gesetzlichen	Mitwirkungs-	und	Auskunftspflichten	entspre-
chen.	Die	Prüfung	der	Richtigkeit	und	Ordnungsmässigkeit	von	Informationen,	Unterla-
gen	und	Zahlen	des	Kunden	obliegt	HELVETIX	nur,	wenn	dies	vorab	schriftlich	vereinbart	
wurde.	
	
9.3 Weitere Pflichten 
Der	Kunde	ist	für	die	sichere	Aufbewahrung	seiner	Zugangsdaten	und	Passwörter	vollum-
fänglich	verantwortlich.	Für	den	Inhalt	der	erfassten	Daten	und	Informationen	ist	der	
Kunde	selbst	verantwortlich.	

10 Rücktritt 
Beide	Partien	haben	das	Recht	jederzeit	vom	Vertrag	zurück	zu	treten.	Die	zurücktre-
tende	Partei	hat	die	bereits	getätigten	Aufwendungen	der	anderen	Partei	vollumfänglich	
zu	entgelten.	Ein	Rücktritt	zu	Unzeiten	ist	nicht	zulässig.	Es	werden	dem	Kunden	die	
durch	den	Rücktritt	verursachten	Kosten	in	Rechnung	gestellt.	Der	genaue	Betrag	wird	
dem	Kunden	bei	Vertragsabschluss	mitgeteilt.	

11 Eigentumsvorbehalt 
HELVETIX	behält	sich	das	Eigentum	an	den	gelieferten	Programmträgern	sowie	das	Nut-
zungsrecht	an	der	darauf	enthaltenen	Software	bis	zur	restlosen	Bezahlung	sämtlicher	
aus	der	Geschäftsbeziehung	entstandenen	Forderungen	vor.	HELVETIX	ist	berechtigt,	ei-
nen	entsprechenden	Eintrag	im	Eigentumsvorbehaltsregister	vorzunehmen.	Der	Kunde	
hat	die	Vorbehaltsware	mit	kaufmännischer	Sorgfalt	für	HELVETIX	zu	verwahren.	
	
Bei	vertragswidrigem	Verhalten	des	Kunden	–	insbesondere	Zahlungsverzug	–	oder	zu	er-
wartender	Zahlungseinstellung	ist	HELVETIX	berechtigt,	die	Vorbehaltsware	auf	Kosten	
des	Kunden	zurückzunehmen.	Die	Ausübung	der	Rechte	aus	dem	Eigentumsvorbehalt	
oder	ein	Herausgabeverlangen	gelten	nicht	als	Rücktritt	vom	Vertrag.	

12 Gewährleistung 
HELVETIX	bemüht	sich	um	eine	gute	Verfügbarkeit	von	www.helvetix.com	und	unter-
nimmt	angemessene	Vorkehrungen	um	www.helvetix.com	vor	Eingriffen	Dritter	zu	schüt-
zen.	Sie	kann	jedoch	keine	Gewährleistung	für	ein	unterbruchs-	und	störungsfreies	Funk-
tionieren	von	www.helvetix.com	und	den	angebotenen	Dienstleistungen	geben	und	auch	
nicht	gewährleisten,	dass	die	Dateien	virenfrei	sind.	HELVETIX	leistet	keine	Gewähr	für	
die	sachliche	und	inhaltliche	Korrektheit,	Vollständigkeit	und	Zuverlässigkeit	oder	Quali-
tät	der	publizierten	oder	übermittelten	Informationen	und	Unterlagen.	Sie	kann	zudem	
keine	Gewährleistung	geben	für	Nicht	-	Spamming,	schädliche	Software,	Spyware,	Hacker	
oder	Phishing-Angriffe	etc.	die	die	Benutzung	der	Dienstleistung	beeinträchtigen,	die	Inf-
rastruktur	(z.B.	Endgeräte,	PC)	des	Kunden	beschädigen	oder	ihn	anderweitig	schädigen.		
	
HELVETIX	kann	kein	Gewähr	für	die	sachliche	und	inhaltliche	Korrektheit,	Vollständigkeit	
und	Zuverlässigkeit	oder	Qualität	der	zur	Verfügung	gestellten,	publizierten	oder	über-
mittelten	Informationen	und	Prozesse	sowie	des	Arbeitsresultats	der	Dienstleistungen	
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leisten.	Ein	allfälliges	Problem	oder	ein	Defekt	ist	HELVETIX	umgehend	anzuzeigen.	HEL-
VETIX	gewährleistet,	dass	das	Produkt	frei	von	Mängeln	in	Material	und	Herstellung	ist.	
	
Ein	allfälliger	Mangel	ist	HELVETIX	umgehend	anzuzeigen.	Es	steht	HELVETIX	zu,	zu	ent-
scheiden,	ob	das	mangelhafte	Produkt	repariert	oder	ersetzt	wird.	Nur	wenn	ein	Ersatz	
oder	eine	Reparatur	nicht	möglich	ist,	hat	der	Kunde	Anspruch	auf	eine	Minderung	oder	
Rückerstattung	des	Kaufpreises.	Der	Anspruch	auf	Kostenrückerstattung	bei	Fremdrepa-
raturen	wird	ausgeschlossen.	Während	der	Zeit	der	Reparatur	hat	der	Kunde	keinen	An-
spruch	auf	ein	Ersatzprodukt.	Die	Gewährleistung	beginnt	für	das	reparierte	Element	neu	
zu	laufen,	für	die	restlichen	Elemente	des	Produkts	läuft	die	ursprüngliche	Gewährleis-
tungsfrist	weiter.	

13 Sorgfalt und Haftung 
HELVETIX	erbringt	die	geschuldeten	Vertragsleistungen	mit	der	gehörigen	Sorgfalt.	Ein	
bestimmter	Erfolg	ist	nur	bei	dessen	ausdrücklicher	Zusicherung	in	einer	gesonderten	
Vertragsabrede	geschuldet.	HELVETIX	übernimmt	keine	Haftung	für	Unterbrüche	in	der	
Softwarenutzung,	die	der	Mängelbehebung,	der	Wartung,	der	Umstellung	der	Infrastruk-
tur,	der	Einführung	neuer	Technologien	oder	ähnlichen	Zwecken	dienen.	
	
HELVETIX	haftet	ausschliesslich	für	Schäden	aus	absichtlicher	oder	grobfahrlässiger	Ver-
letzung	ihrer	vertraglichen	Hauptleistungspflichten	sowie	für	Schäden	aus	der	Verletzung	
des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit,	die	auf	einer	Pflichtverletzung	beruhen,	die	
HELVETIX,	ihre	gesetzlichen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	zu	vertreten	haben.	Im	Üb-
rigen	ist	jede	Haftung	im	Zusammenhang	mit	den	hier	geregelten	Leistungen	im	gesetz-
lich	grösstmöglichen	Umfang	wegbedungen.	
	
HELVETIX	haftet	insbesondere	in	keinem	Fall	für	indirekte	Schäden,	mittelbare	Schäden,	
Folgeschäden,	reine	Vermögensschäden	wie	z.B.	entgangenen	Gewinn	oder	nicht	reali-
sierte	Einsparung,	Betriebsunterbrüche,	Verdienst-	oder	Umsatzausfälle	und/oder	Mehr-
aufwand,	atypische	und	nicht	vorhersehbare	Schäden	sowie	für	Schäden,	die	deren	Ein-
tritt	der	Kunde	durch	ihm	zumutbare	Maßnahmen	–	wie	insbesondere	durch	Datensiche-
rung	–	hätte	verhindern	können.	Soweit	eine	Haftung	der	HELVETIX	besteht,	haftet	HEL-
VETIX	nur	in	Höhe	des	typischerweise	vorhersehbaren	Schadens	bzw.	der	typischerweise	
vorhersehbaren	Aufwendungen.	Der	Kunde	ist	nicht	berechtigt,	seine	diesbezüglichen	An-
sprüche	ohne	Zustimmung	von	HELVETIX	ganz	oder	teilweise	auf	Dritte	zu	übertragen.	
Die	Regelungen	gelten	auch	zugunsten	der	Angestellten	und	sonstigen	Erfüllungsgehilfen	
von	HELVETIX.	

14 Immaterialgüterrechte 
HELVETIX	behält	an	gelieferter	Software	die	Urheber-	und	gewerblichen	Schutzrechte	so-
wie	die	Verwertungsrechte.	Soweit	nicht	ausdrücklich	etwas	anderes	vereinbart,	erwirbt	
der	Kunde	ein	einfaches	Nutzungsrecht	an	der	Software.	Im	Übrigen	richtet	sich	das	Nut-
zungsrecht	des	Kunden	nach	den	Lizenzbedingungen	für	das	jeweilige	HELVETIX-Pro-
dukt.	HELVETIX	behält	sich	für	jedes	Design,	jeden	Text,	jede	Grafik	auf	ihrer	Webseite,	
ihren	Publikationen	und	Dokumentationen	usw.	alle	Rechte	vor.	Das	Kopieren	oder	jed-
welche	andere	Reproduktion	wird	nur	zu	dem	Zweck	gestattet,	eine	Bestellung	bei	HEL-
VETIX	aufzugeben.	



HELVETIX Consulting GmbH
Bruggerstrasse 56A
CH-5400 Baden

Telefon: +41 56 209 02 72
info@helvetix.com
www.helvetix.com

	

	
Der	Name	„HELVETIX“	ist	markenrechtlich	geschützt	und	seine	markenmässige	Verwen-
dung	durch	den	Kunden	ist	ohne	Zustimmung	von	HELVETIX	untersagt.	An	Abbildungen,	
Texten,	Zeichnungen,	Kalkulationen	und	sonstigen	von	HELVETIX	oder	im	Auftrag	von	
HELVETIX	erstellten	Unterlagen	behält	sich	HELVETIX	unabhängig	vom	verwendeten	Me-
dium	die	Eigentums-	und	Urheberrechte	vor.	Vor	ihrer	Weitergabe	an	Dritte	bedarf	der	
Kunde	der	ausdrücklichen	schriftlichen	Zustimmung	von	HELVETIX.	
	
Schutzrechte	Dritter:	Der	Kunde	verpflichtet	sich,	HELVETIX	von	Schutzrechtsbehauptun-
gen	Dritter	hinsichtlich	der	gelieferten	HELVETIX	Software	unverzüglich	in	Kenntnis	zu	
setzen	und	HELVETIX	auf	ihre	Kosten	die	Rechtsverteidigung	zu	überlassen.	HELVETIX	
ist	berechtigt,	aufgrund	der	Schutzrechtsbehauptungen	Dritter	notwendige	Softwareän-
derungen	auf	eigene	Kosten	auch	bei	ausgelieferter	und	bezahlter	Ware	durchzuführen.	

15 Datenschutz 
Die	Sammlung,	Bearbeitung,	Speicherung	und	Sicherung	personenbezogener	Daten	rich-
tet	sich	nach	der	jeweils	gültigen	Datenschutzerklärung	der	HELVETIX	Consulting	GmbH.	
Vom	Kunden	mit	einer	HELVETIX-Softwarelösung	erfasste,	vertrauliche	Daten,	die	auf-
grund	eines	Supportauftrages,	einer	Datenkorrektur	oder	einer	Mandantenanpassung	für	
HELVETIX	zugänglich	werden,	werden	vertraulich	behandelt	und	nur	den	mit	dem	Auf-
trag	betrauten	Mitarbeitern	zugänglich	gemacht.	
	
Alle	Mitarbeiter,	die	im	Zusammenhang	mit	ihrer	vertraglichen	Tätigkeit	für	HELVETIX	
Kenntnisse	über	Kundendaten	erhalten,	sind	verpflichtet,	diese	Daten	vertraulich	zu	be-
handeln	und	weder	an	Dritte	weiter	zu	geben,	noch	diese	darüber	in	Kenntnis	zu	setzen.	
Zugestellte	Datenträger	werden	nach	der	Leistungserbringung	an	den	Kunden	retourniert	
oder	durch	HELVETIX	umgehend	vernichtet.	

16 Abtretbarkeit von Ansprüchen 
Der	Kunde	ist	nicht	berechtigt,	mit	HELVETIX	geschlossene	Verträge	als	Ganzes	oder	ein-
zelne	Rechte	oder	Pflichten	hieraus	abzutreten	oder	sonst	Rechte	und	Pflichten	aus	mit	
HELVETIX	geschlossenen	Verträgen	ohne	Zustimmung	von	HELVETIX	ganz	oder	teilweise	
auf	Dritte	zu	übertragen.	

17 Änderungen 
Diese	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	können	von	HELVETIX	jederzeit	geändert	wer-
den.	Die	neue	Version	tritt	durch	Publikation	auf	der	Website	von	HELVETIX	in	Kraft.	Für	
die	Kunden	gilt	grundsätzlich	die	Version	der	AGB,	welche	zum	Zeitpunkt	des	Vertragsab-
schlusses	in	Kraft	ist.	Es	sei	denn,	der	Kunde	habe	einer	neueren	Version	der	AGB	zuge-
stimmt.	

18 Priorität 
Diese	AGB	gehen	allen	älteren	Bestimmungen	und	Verträgen	vor.	Lediglich	Bestimmun-
gen	aus	Individualverträgen,	welche	die	Bestimmungen	dieser	AGB	noch	spezifizieren,	ge-
hen	diesen	AGB	vor.	
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19 Salvatorische Klausel 
Sollte	eine	Bestimmung	dieses	Vertrages	oder	eine	Beilage	dieses	Vertrages	ungültig	sein	
oder	werden,	so	wird	dadurch	die	Wirksamkeit	des	Vertrages	im	Übrigen	nicht	berührt.	
Die	Vertragsparteien	werden	die	unwirksame	Bestimmung	durch	eine	wirksame	Bestim-
mung	ersetzen,	die	dem	gewollten	wirtschaftlichen	Zweck	der	ungültigen	Bestimmung	
möglichst	nahe	kommt.	Dasselbe	gilt	auch	für	allfällige	Vertragslücken.	

20 Vertraulichkeit 
Beide	Parteien,	sowie	deren	Hilfspersonen,	verpflichten	sich,	sämtliche	Informationen,	
welche	im	Zusammenhang	mit	den	Leistungen	unterbreitet	oder	angeeignet	wurden,	ver-
traulich	zu	behandeln.	Diese	Pflicht	bleibt	auch	nach	der	Beendigung	des	Vertrages	beste-
hen.	

21 Höhere Gewalt 
Wird	die	fristgerechte	Erfüllung	durch	HELVETIX,	deren	Lieferanten	oder	beigezogenen	
Dritten	infolge	höherer	Gewalt	wie	beispielsweise	Naturkatastrophen,	Erdbeben,	Vulkan-
ausbrüche,	Lawinen,	Unwetter,	Gewitter,	Stürme,	Kriege,	Unruhen,	Bürgerkriege,	Revolu-
tionen	und	Aufstände,	Terrorismus,	Sabotage,	Streiks,	Atomunfälle	resp.	Reaktorschäden	
verunmöglicht,	so	ist	HELVETIX	während	der	Dauer	der	höheren	Gewalt	sowie	einer	an-
gemessenen	Anlaufzeit	nach	deren	Ende	von	der	Erfüllung	der	betroffenen	Pflichten	be-
freit.	
	
Dauert	die	höhere	Gewalt	länger	als	30	Tage	kann	HELVETIX	vom	Vertrag	zurücktreten.	
HELVETIX	hat	dem	Kunden	bereits	geleistetes	Entgelt	vollumfänglich	zurück	zu	erstatten.	
Jegliche	weiteren	Ansprüche,	insbesondere	Schadenersatzansprüche	infolge	vis	major	
sind	ausgeschlossen.	

22 Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
Diese	AGB	unterstehen	schweizerischem	Recht.	Das	Übereinkommen	der	Vereinten	Nati-
onen	über	Verträge	über	den	internationalen	Produktekauf	(SR	0.221.221.1)	und	des	UN-
Kaufrechts	(UN-Übereinkommens	über	Verträge	über	den	internationalen	Warenkauf	
vom	11.04.1980)	wird	explizit	ausgeschlossen.	Erfüllungsort	für	alle	Lieferungen	und	
Leistungen	von	HELVETIX	ist	Baden/AG.	Ausschliesslicher	Gerichtsstand	ist	Baden.	
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